
zu der richtigen Überlegung, ob eine 
Freiheitsstrafe gegenüber der Ein
weisung in ein Jugendhaus eine 
schwerere Maßnahme der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit ist. Es hat 
dabei allerdings übersehen, daß ein 
rein zeitlicher Vergleich zu Fehl
schlüssen führen muß. Die Frage 
kann nur auf der Grundlage der We
sensunterschiede beider Maßnahmen 
strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
und der sich darin ausdrückenden 
Stellung des sozialistischen Staates 
und der sozialistischen Gesellschaft 
zu- den Maßnahmen strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit gegenüber Ju
gendlichen beantwortet werden.

Dem Wesen nach handelt es sich bei 
der Einweisung in ein Jugendhaus 
um eine Strafe mit spezifischem Er
ziehungscharakter (vgl. § 75 Abs. 2 
StGB). Der Zweck der Erziehung im 
Jugendhaus besteht darin, bei dem 
Jugendlichen durch Schulbildung, be
rufliche Qualifizierung, staatsbürger
liche Erziehung sowie kulturelle und 
sportliche Betätigung zu erreichen, 
daß die vom Tatbestand vorausge
setzten erheblichen Integrations
schwierigkeiten des Jugendlichen 
überwunden werden und er befähigt 
wird, sein persönliches Verhalten 
künftig mit den Forderungen der so
zialistischen Gesellschaft in Überein
stimmung zu bringen. Dement
sprechend bestimmen die §§ 22 und 
38 SVWG, daß der Strafvollzug in 
einem Jugendhaus in einer gesonder
ten Vollzugsart zu vollziehen ist und 
auf der Grundlage der Prinzipien der 
staatlichen Jugendpolitik durch nach
drückliche Erziehungsarbeit zu ge
währleisten ist, daß die soziale Fehl
entwicklung des Jugendlichen über
wunden wird1.

Weiterhin fordert § 65 Abs. 3 StGB, 
daß die jugend-spezifischen Beson
derheiten bei der Strafzumessung zu 
berücksichtigen sind, und bestimmt, 
daß die Freiheitsstrafe gegenüber Ju
gendlichen die strengste Maßnahme 
strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
ist. Dies folgt aus der Systematik des
4. Kapitels und dem dargelegten In
halt der Einweisung in ein Jugend
haus1 2 3.
Daß Freiheitsstrafe gegenüber der 
Einweisung in ein Jugendhaus eine 
schwerere Maßnahme der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit ist, ergibt 
sich schließlich aus den diesem 
Grundsatz Rechnung tragenden ver
schiedenen Einzelregelungen des 
Strafrechts. So kann das Gericht bei

1 Vgl. Geister, „Einweisung jugendlicher 
Straftäter ln ein Jugendhaus“, NJ 1969 
S. 367 ff.; Goldenbaum/Koblischke, „Die 
Besonderheiten der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit Jugendlicher“, NJ 1968 
S. 328 ff. (334 f.).
2 Dem steht auch nicht das Urteil des 
Obersten Gerichts vom 10. Januar 1969 —
3 Zst 26/68 - (NJ 1969 S. 373) entgegen, nach 
dem bei N i c h t v o r l i e g e n  einer so
zialen Fehlentwicklung auf eine Freiheits
strafe erkannt werden muß, wenn die 
Schwere der Straftat dies erfordert. Viel
mehr wurden in dieser Entscheidung in 
Anwendung des § 65 Abs. 3 StGB die er- 
forderlichen Konsequenzen aus dem 
Nichtvorliegen der sozialen Fehlentwick
lung gezogen.

einer Einweisung in ein Jugendhaus 
gemäß § 75 Abs. 4 StGB im Urteil 
festlegen, daß keine Eintragung ins 
Strafregister erfolgt (§ 10 Ziff: 4 
StRG). Die Tilgungsfrist der Einwei
sung in ein Jugendhaus beträgt nur 
zwei Jahre (§ 27 Abs. 1 Ziff. 2 StRG), 
obwohl der Aufenthalt im Jugend
haus von einem bis zu drei Jahren 
dauern kann. Sie ist also im Ver
gleich zur Tilgungsfrist bei einer 
Freiheitsstrafe von drei Jahren (§27 
Abs. 1 Ziff. 4 StRG) um zwei Jahre 
geringer.
Weiterhin wird in mehreren Tatbe
ständen die strafverschärfende Vor
aussetzung des Rückfalls davon ab
hängig gemacht, daß der Täter be
reits zu einer Freiheitsstrafe verur
teilt worden war. So kann z. B. ein 
wegen Raubes oder Erpressung ein
mal Vorbestrafter wegen verbreche
rischen Diebstahls und Betrugs zum

Nachteil sozialistischen Eigentums 
nur dann verurteilt werden, wenn er 
wegen der Ersttat mit Freiheitsstrafe 
bestraft worden ist (§ 162 Abs. 1 
Ziff. 4 StGB). Auch der schwere Fall 
der Beeinträchtigung staatlicher oder 
gesellschaftlicher Tätigkeit oder des 
Rowdytums (§ 216 Abs. 1 Ziff. 4 
StGB) setzt als rückfallverschärfend 
voraus, daß der Täter wegen einer 
Tat nach den §§ 212, 214, 215, 217 Abs. 
2 StGB bereits mit Freiheitsstrafe 
bestraft ist.
Zusammenfassend ergibt sich, daß 
eine auf Einweisung in ein Jugend
haus lautende Entscheidung, die nur 
zugunsten des jugendlichen Ange
klagten angefochten worden ist, nicht 
dahin abgeändert werden darf, daß 
eine Freiheitsstrafe ausgesprochen 
wird.

Dr. ROLF SCHRODER,
Richter am Obersten Gericht

Bessere Vorbereitung der Aussöhnungsverhandlung 
durch höhere Qualität von Klage und Klagerwiderung
Im Eheverfahren kann das Gericht 
einen Beschluß zur Vorbereitung der 
streitigen Verhandlung (§ 16 Abs. 3 
FVerfO) nur dann den gesetzlichen 
Erfordernissen entsprechend formu
lieren, wenn es sich einen umfassen
den Überblick darüber verschafft hat, 
wie beide Parteien die für die Ent
scheidung erheblichen Fakten dar
stellen. Diesen Überblick muß es v о r 
der Beschlußfassung spätestens am 
Ende des zweiten Teils der Aussöh
nungsverhandlung gewonnen haben. 
Da die in der Praxis für die Aussöh
nungsverhandlung zur Verfügung 
stehende Zeit begrenzt ist, hängt es 
wesentlich von der Vorbereitung der 
Aussöhnungsverhandlung ab, ob die
ses Ziel erreicht werden kann. Hinzu 
kommt, daß es dem Gericht ohne die
sen Überblick über die Ehe der Par
teien überhaupt nicht möglich ist, zu 
entscheiden, wo der Schwerpunkt 
seines erzieherischen Auftrags im 
konkreten Verfahren liegt1, und auf 
dieser' Grundlage seinem Äussöh- 
nungsauftrag gerecht zu werden.
Der überwiegende Teil aller Ehe
scheidungsklagen Wird in den Rechts
antragsstellen der Kreisgerichte auf
genommen. Soweit die Klagen noch 
unzureichend sind, kommen dafür im 
wesentlichen zwei Ursachen in Be
tracht: Entweder steht dem Sekretär 
wegen ungenügender Arbeitsorgani
sation für die Aufnahme der einzel
nen Klage zu wenig Zeit zur Verfü
gung oder es mangelt ihm an aus
reichender Klarheit über den not
wendigen Inhalt der Klagschrift.
In größeren Städten kann das Zeit
problem oftmals dadurch gelöst wer
den, daß Ehescheidungsklagen nur 
außerhalb des allgemeinen Besucher -

1 Vgl. die Präambel und Ziff. 3.3. des Be
schlusses des Plenums des Obersten Ge
richts über die erzieherische Tätigkeit der 
Gerichte zur Erhaltung von Ehen vom 
24. Juni 1970 (NJ-Beilage ЗАО); Eberhardt, 
„Die Aufgaben des Gerichts in der Aus
söhnungsverhandlung“, NJ 1967 S. 247 ff.; 
Grandke/Rieger, „Zu den Aufgaben der 
Gerichte in Eheverfahren“, NJ 1970 S. 67 ff.

Verkehrs nach dem Bestellsystem 
aufgenommen werden. Soweit das 
nicht genügt, sind durch eine Ver
besserung der Arbeitsorganisation 
aller Sekretäre des Gerichts, durch 
Mobilisierung der Initiative aller 
Mitarbeiter und durch sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit die Vorausset
zungen für eine ordnungsgemäße 
Klagaufnahme in Ehesachen zu 
schaffen. Das setzt aber die politisch- 
ideologische Arbeit mit den beteilig
ten Mitarbeitern voraus.
Gegenwärtg ist es nicht die Regel, 
daß die Verklagten noch vor der 
Aussöhnungsverhandlung zur Klage 
Stellung nehmen. Hierfür gibt es vor 
allem zwei Gründe: Häufig wird vom 
Gericht die zweiwöchige Einlassungs
frist des § 5 Abs. 1 Satz 1 FVerfO un
terschritten. Dadurch fehlt es dem 
Verklagten an der Zeit, selbst die 
Klagerwiderung abzufassen und so 
rechtzeitig zur Post zu geben, daß 
sie noch vor der Aussöhnungsver
handlung bei Gericht eingeht. Oft 
fehlt dem Verklagten auch die Zeit, 
die Rechtsantragstelle noch an einem 
Sprechtag aufzusuchen, der vor dem 
Termin der Aussöhnungsverhandlung 
liegt. Deshalb entschließen sich die 
Bürger häufig, erst in dieser Ver
handlung zur Klage Stellung zu neh
men.
Darum ist es erforderlich, bei der 
Terminsanberaumung mehr als bis
her die für den Geschäftsablauf, für 
die Ausführung der Terminsverfü
gungen und für den Postlauf erfor
derliche Zeit zu berücksichtigen und 
dadurch die Einhaltung der gestellten 
Frist zu sichern.
Die im Ladungsformular enthaltene 
Aufforderung zur Stellungnahme 
wirkt nicht verpflichtend genug, weil 
sie nur ein Hinweis unter vielen Be
lehrungen ist und weil ihre Konkre
tisierung in bezug auf das jeweilige 
Verfahren fehlt. Verallgemeinerungs
würdig ist die Arbeitsweise des 
Kreisgerichts Rostock (Stadt). Dort 
wird dem Verklagten mit der La-
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